
Allgemeine Geschäftsbedingungen für Lieferungen und Leistungen 
Amberger Glas GmbH & Co KG, 92224 Amberg 
- Verbraucher - 
 
Stand: 13.07.2009 
 
I. Geltung:I. Geltung:I. Geltung:I. Geltung: 
 

Diese Bedingungen gelten ausschließlich für alle Verträge, Lieferungen und sonstige 
Leistungen, einschliesslich Beratungsleistungen.  

 
II. Angebot, Vertragsabschluss, Angebotsunterlagen:II. Angebot, Vertragsabschluss, Angebotsunterlagen:II. Angebot, Vertragsabschluss, Angebotsunterlagen:II. Angebot, Vertragsabschluss, Angebotsunterlagen: 
 

1.  1.  1.  1.  Die in unseren Katalogen und Verkaufsunterlagen, sowie – soweit nicht ausdrücklich 
als verbindlich bezeichnet – im Internet enthaltenen Angebote sind stets freibleibend, d. 
h. nur als Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zu verstehen. Aufträge werden für 
uns erst bindend, wenn sie von uns schriftlich bestätigt werden. Als Auftragsbestätigung 
gilt im Falle umgehender Auftragsausführung auch der Lieferschein bzw. die 
Warenrechnung.  
 

2.  2.  2.  2.  Mündliche Abreden oder Zusicherungen, die über den schriftlichen Vertrag 
hinausgehen, bedürfen immer schriftlicher Zustimmung.  
 

3.  3.  3.  3.  An Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen und sonstigen Unterlagen behalten wir  
uns Eigentums- und Urheberrechte vor. Dies gilt auch für solche schriftlichen 
Unterlagen, die als „vertraulich“ bezeichnet sind. Vor ihrer Weitergabe an Dritte bedarf 
der Kunde unserer ausdrücklich schriftlichen Zustimmung.  

 
4.  4.  4.  4.  Änderungen der Bestellung sind nur bis zum Beginn der technischen Bearbeitung eines 

Auftrags möglich. Sie bedingen eine Verlängerung der Lieferzeit. 
 

III. Preise III. Preise III. Preise III. Preise –––– Zahlungsbedingungen: Zahlungsbedingungen: Zahlungsbedingungen: Zahlungsbedingungen:    
 

1.  1.  1.  1.  Sofern sich nach der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, gelten die Preise ab 
Werk zusätzlich einer Lieferpauschale von 25,00 EUR, sowie eines Energie- und 
Mautzuschlages. Zu den Preisen kommt die gesetzliche Mehrwertsteuer in der 
jeweiligen gesetzlichen Höhe hinzu. 
 

2.  2.  2.  2.  Bei unseren Preiskalkulationen setzen wir voraus, dass die der Angebotsangabe 
zugrunde gelegten Positionen unverändert bleiben, etwa erforderliche Vorarbeiten 
bereits vollständig ausgeführt sind und wir unsere Leistungen in einem Zug – ohne 
Behinderungen – erbringen können. Unsere Angebote basieren auf der 
Leistungsbeschreibung des Kunden, ohne Kenntnis der örtlichen Verhältnisse.  
 

3.  3.  3.  3.  Wenn nichts anderes vereinbart ist, sind Zahlungen spätestens bei Übergabe der 
Lieferung oder Leistung fällig, sofern kein Zahlungsziel genannt ist. Der Abzug von 
Skonto bedarf besonderer schriftlicher Vereinbarung.  
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Wir behalten uns das Recht vor, bei Verträgen mit einer vereinbarten Lieferzeit von 
mehr als 4 Monaten die Preise entsprechenden den eingetretenen Kostenänderungen, 
insbesondere von Tarifverträgen oder Materialpreisänderungen, zu erhöhen oder 
herabzusetzen. Diese werden wir dem Kunden auf Verlangen nachweisen. 
 

4.4.4.4. Wechsel werden nicht angenommen. Schecks nur, wenn dies ausdrücklich schriftlich 
vereinbart war. 
 

5.  5.  5.  5.  Aufrechnungsrechte stehen dem Kunden nur zu, wenn seine Gegenansprüche 
rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt sind. Außerdem ist er zur 
Ausübung eines Zurückbehaltungsrechtes insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf 
dem gleichen Vertragsverhältnis beruht. 

 
6.6.6.6.  Werden uns nach Vertragsschluss Tatsachen bekannt, die nach pflichtgemäßen 

kaufmännischen Ermessen darauf schließen lassen, dass unser Zahlungsanspruch 
durch mangelnde Leistungsfähigkeit des Kunden gefährdet ist, sind wir berechtigt, unter 
Setzung einer angemessenen Frist vom Kunden nach dessen Wahl Vorauszahlung oder 
entsprechende Sicherheiten zu verlangen und im Weigerungsfalle vom Vertrag 
zurückzutreten, wobei die Rechnungen für bereits erfolgte Teillieferungen sofort fällig 
gestellt werden.  
 

7.  7.  7.  7.  Bei Zielüberschreitungen werden Verzugszinsen mit 5 % p.a. über dem Basiszinssatz § 
247 BGB berechnet. Sie sind höher oder niedriger anzusetzen, wenn wir eine 
Belastung mit einem höheren Zinssatz nachweisen oder der Käufer eine geringere 
Belastung.  

 

IV. Lieferfristen und VerzugIV. Lieferfristen und VerzugIV. Lieferfristen und VerzugIV. Lieferfristen und Verzug    
    

1.  1.  1.  1.  Sofern nicht eine ausdrücklich als verbindlich bezeichnete Zusage unsererseits vorliegt, 
gilt eine Lieferfrist als annähernd vereinbart. Der Beginn der Lieferzeit setzt die 
Abklärung aller technischen Fragen und sonstigen Einzelheiten des Auftrages voraus, 
der Beibringung etwa erforderlichen Unterlagen und der ggf. vereinbarten Anzahlung.  
 

2.  2.  2.  2.  Die Einhaltung unserer Lieferverpflichtung setzt weiter die rechtzeitige und 
ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtung des Kunden voraus. Die Einrede des 
nichterfüllten Vertrages bleibt vorbehalten.  
 

3.  3.  3.  3.  Teilleistungen und Teillieferungen sind in zumutbaren Umfang zulässig und können 
nach der erbrachten Leistung in Rechnung gestellt werden. 
 

4.  4.  4.  4.  Eine Ausführungs- bzw. Lieferfrist verlängert sich – auch innerhalb eines Verzuges – 
angemessen bei Eintritt höherer Gewalt in allen unvorhergesehenen, nach 
Vertragsabschluss eingetretenen Hindernissen, die wir nicht zu vertreten haben 
(insbesondere auch Betriebsstörungen, Streiks, Aussperrung oder Störung der 
Verkehrswege), soweit solche Hindernisse nachweislich auf die vorgesehene 
Ausführung bzw. Lieferung von erheblichen Einfluss sind. Das gilt auch dann, wenn 
diese Umstände bei unseren Vorlieferanten, Zulieferanten oder Subunternehmern 
eintreten. Beginn und Ende derartiger Hindernisse teilen wir dem Kunden 
baldmöglichst mit. Der Kunde kann von uns die Erklärung verlangen, ob wir 
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zurücktreten, oder innerhalb angemessener Frist liefern wollen. Erklären wir uns nicht 
unverzüglich, kann der Kunde zurücktreten. Schadenersatzansprüche sind in diesen 
Fällen ausgeschlossen.  
 

5.  5.  5.  5.  Kommt der Kunde in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft sonstige 
Mitwirkungspflichten, so sind wir berechtigt, den uns insoweit entstehenden Schaden, 
einschließlich etwaiger Mehraufwendungen ersetzt zu verlangen. Weitergehende 
Ansprüche oder Rechte bleiben vorbehalten. Sofern diese Voraussetzungen vorliegen, 
geht die Gefahr eines zufälligen Untergangs oder einer zufälligen Verschlechterung der 
Kaufsache in dem Zeitpunkt auf den Kunden über, indem dieser in Annahme- oder 
Schuldnerverzug geraten ist.  
 

6.  6.  6.  6.  Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, soweit der zugrundeliegende Vertrag 
ein Fixgeschäft im Sinne von § 286 Abs. 2 Nr. 4 BGB. Wir haften auch nach den 
gesetzlichen Bestimmungen, sofern als Folge eines von uns zu vertretenden 
Lieferverzugs der Kunde berechtigt ist geltend zu machen, das ein Interesse an der 
weiteren Vertragserfüllung in Fortfall geraten ist.  
    

(7. (7. (7. (7.  Im Fall des Lieferverzugs haften wir für jede vollendete Woche Verzug im Rahmen einer 
pauschalierten Verzugsentschädigung in Höhe von 3 % des Lieferwertes, maximal 
jedoch nicht mehr als 15 % des Lieferwertes. ) 
    

8.  8.  8.  8.  Im übrigen gilt für Schadenersatzansprüche VIII. (allgemeine Haftungsbegrenzung).VIII. (allgemeine Haftungsbegrenzung).VIII. (allgemeine Haftungsbegrenzung).VIII. (allgemeine Haftungsbegrenzung).    
 

 
 

V. Gefahrübergang, Transport, VerpackungV. Gefahrübergang, Transport, VerpackungV. Gefahrübergang, Transport, VerpackungV. Gefahrübergang, Transport, Verpackung    
 

1.  1.  1.  1.  Versandweg und -mittel sind unserer Wahl überlassen. Die Verpackung erfolgt nicht 
positionsweise, sondern ausschließlich nach Transport - produktionstechnischen sowie 
umweltpolitischen Gesichtspunkten. Stets bestimmt das größere Maß der Einheit die 
Verpackungslänge.  
 

2.2.2.2.  Unsere Lieferungen erfolgen ab Lager, oder ab Werk.  
 

3.3.3.3. Wird der Versand auf Wunsch oder aus Verschulden des Kunden verzögert, so lagert 
die Ware auf Kosten und Gefahr des Kunden. In diesem Fall steht die Anzeige der 
Versandbereitschaft dem Versand gleich. Mit Einlagerung wird die Warenrechnung 
sofort fällig.  
 

4.4.4.4.  Wird der Transport im eigenen Fahrzeug oder im Fremdfahrzeug durchgeführt, gilt die 
Übergabe der Ware spätestens als erfolgt, sobald sie dem Empfänger vor der 
Anlieferungsstelle auf befestigter Fahrbahn und auf dem Wagen zur Verfügung steht. Ist 
die Zufahrt nach Ansicht des Anlieferers nicht befahrbar, erfolgt die Übergabe dort, wo 
ein einwandfreies An- und Abfahren des Fahrzeugs gewährleistet ist.  
 
Bei Baustellenanlieferung hat der Kunde dafür zu sorgen, dass ein Verantwortlicher auf 
der Baustelle ist und die gelieferte Ware entgegennimmt.  
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5.5.5.5.  Verlangt der Kunde in Abweichung von den vertraglichen Vereinbarungen Hilfestellung 
wie z.B. beim Weitertransportieren oder Einsetzen, so wird dieser Aufwand zusätzlich 
berechnet.  
 

6.6.6.6.  Mehrwegverpackungen/Glastransportgestelle werden dem Kunden nur leihweise zur 
Verfügung gestellt. Sie sind pfleglich zu behandeln und uns so bald wie möglich zurück 
zu geben. Für evtl. Schäden haftet der Kunde. Der Kunde verpflichtet sich zur Rückgabe 
unserer Gestelle innerhalb von längstens 20 Arbeitstagen seit dem Empfang. Hält er 
diese Frist nicht ein, sind wir berechtigt, ab dem 21. Tag das Gestell mit dem Zeitwert 
zu verrechnen. Die Gestelle werden von uns auf entsprechende Meldung des Kunden 
abgeholt; erfolgt die Bereitstellung auf einer Baustelle, so hat die so zu bestehen, dass 
ein Anfahren und Aufladen mit dem LKW problemlos möglich ist.  

 

VI. MängelhaftungVI. MängelhaftungVI. MängelhaftungVI. Mängelhaftung    
    
1. 1. 1. 1. Wegen der besonderen Eigenschaften unserer Ware, vor allen von Glas und der Gefahr 

von Beschädigungen, ist der Kunde zur unverzüglichen Prüfung verpflichtet. Alle 
offensichtlichen und/oder erkannten Mängel, Fehlmengen und Falschlieferungen sind 
spätestens binnen 1 Woche, in jedem Fall vor Verarbeitung oder Einbau schriftlich 
anzuzeigen. 
 

2.2.2.2.  Durch die Herstellung bedingte Abweichungen in Maßen, Inhalten, Dicken, Gewichten 
und Farbtönungen sind – sofern keine Beschaffenheitsgarantie vorliegt – im Rahmen 
der branchenüblichen Toleranzen zulässig. Entsprechendes gilt für branchenübliche 
Messtoleranz beim Zuschnitt. 
 

3.3.3.3.  Physikalische Eigenschaften unserer Produkte sind nicht reklamationsfähig, so z.B.  
- Interferenzerscheinungen bei Mehrscheiben – Isolierglas,  
- Doppelscheibeneffekt durch barometrische Druckverhältnisse,  
- Kondensation auf den Aussenflächen bei Mehrscheiben –Isolierglas, 
- Benetzbarkeit von Isolierglas durch Feuchte – Anisotropien (Irisation) bei  
     Einscheibensicherheitsglas 

 
4.4.4.4.  Wir übernehmen keine Gewähr für Schäden, die zurückgehen auf ungeeignete oder 

unsachgemäße Verwendung, fehlerhafte, nicht von uns vorgenommene Montage, 
Inbetriebsetzung, Veränderung oder Reparatur, fehlerhafte oder nachlässige 
Behandlung oder natürliche Abnutzung. Insbesondere haben wir nicht für die Folgen 
einzustehen, die sich aus einer Nichtbeachtung der Einbauvorschriften der 
Verglasungsrichtlinien für Isolierglas ergeben. 
 

5.5.5.5.  Soweit ein Mangel vorliegt, erfolgt die Nacherfüllung unter Berücksichtigung der Art 
des Mangels und der berechtigten Interessen des Kunden nach unserer Wahl 
(Ersatzlieferung, Nachbesserung). Im Falle der Mangelbeseitigung oder der 
Ersatzlieferung sind wir verpflichtet, alle zum Zweck der Nacherfüllung erforderlichen 
Aufwendungen, insbesondere Transport- und Wege-, Arbeits- und Materialkosten zu 
tragen, soweit sich diese nicht dadurch erhöhen, dass die Ware nach einem anderen 
Ort als dem Erfüllungsort verbracht wurde. Sind wir zur Nachbesserung nicht bereit 
oder nicht in der Lage, insbesondere verzögert sich diese über angemessene Fristen 
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hinaus aus Gründen, die wir zu vertreten haben, so ist der Kunde nach seiner Wahl 
berichtigt, vom Vertrag zurückzutreten oder Minderung zu verlangen. 
 

6.6.6.6.  Es gelten die gesetzlichen Verjährungsfristen. 
    

7.7.7.7.  Für Schadenersatzansprüche gilt Abschnitt VIII. (allgemeine HaftVIII. (allgemeine HaftVIII. (allgemeine HaftVIII. (allgemeine Haftungsbegrenzung)ungsbegrenzung)ungsbegrenzung)ungsbegrenzung)    
 
VII. EigentumsvorbehaltVII. EigentumsvorbehaltVII. EigentumsvorbehaltVII. Eigentumsvorbehalt    

    
1.1.1.1.  Wir behalten uns das Eigentum an der Ware bis zum Eingang aller Zahlungen aus dem 

Vertrag vor. Bei Ware, die der Kunde im Rahmen einer laufenden Geschäftsbeziehung 
von uns bezieht, behalten wir uns das Eigentum vor, bis unsere sämtlichen 
Forderungen aus der Geschäftsverbindung, einschließlich der künftig entstehenden 
Forderungen  - auch aus gleichzeitig oder später abgeschlossenen Verträgen - 
beglichen sind. Dies gilt auch dann, wenn einzelne oder sämtliche Forderungen von 
uns in eine laufende Rechnung übernommen wurden und der Saldo gezogen und 
anerkannt ist. 
Bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, sind wir berechtigt, die Ware 
zurückzunehmen. In der Zurücknahme durch uns liegt ein Rücktritt vom Vertrag. 
 

2.2.2.2.  Wird die Vorbehaltsware durch den Kunden mit anderen Waren verbunden, so steht 
uns das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Rechnungswertes der 
Vorbehaltsware zum Rechnungswert der anderen Waren und dem Verarbeitungswert 
zu. Erlischt unser Eigentum durch Verbindung, Vermischung oder Verarbeitung, so 
überträgt uns der Kunde bereits im Zeitpunkt des Vertragsschlusses die ihm 
zustehenden Eigentumsrechte an der neuen Sache im Umfange des Rechnungswertes 
der Vorbehaltsware und verwahrt sie für uns unentgeltlich. Die hiernach entstehenden 
Eigentumsrechte gelten als Vorbehaltsware im Sinne von VII 1.VII 1.VII 1.VII 1.    
 

3.3.3.3.  Der Kunde hat uns über evtl. Zugriffe Dritter auf die Vorbehaltsware und die 
abgetretenen Forderungen sofort zu unterrichten. Er darf die Vorbehaltsware nur im 
gewöhnlichen Geschäftsverkehr zu seinen normalen Geschäftsbedingungen und 
solange er nicht in Verzug ist, veräußern, vorausgesetzt, dass die Forderungen aus der 
Weiterveräußerung gem. den nachfolgenden Nrn. VII 4. und 5. VII 4. und 5. VII 4. und 5. VII 4. und 5. auf uns übergehen. Zu 
anderen Verfügungen    über die Vorbehaltsware ist er nicht berechtigt. 
Als Weiterveräußerung gilt auch der Einbau der Ware in ein Bauwerk, Luftfahrzeug 
oder Schiff. 
 

4.4.4.4.  Die Forderungen des Kunden aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware, 
einschließlich evtl. Rechte aus dem Bauhandwerkersicherungsgesetz, werden schon jetzt 
an uns abgetreten. Wir nehmen diese Abtretung an. Sie dienen in demselben Umfange  
zur Sicherung wie die Vorbehaltsware. Gleiches gilt auch für den Anspruch auf 
Einräumung einer Sicherungshypothek gem. § 648 BGB. 
Wird die Vorbehaltsware vom Kunden zusammen mit anderen, nicht von uns 
gelieferten Waren veräußert, wird die Forderung aus der Weiterveräußerung im 
Verhältnis des Rechnungswertes unserer Ware zu den anderen verkauften Waren 
abgetreten. Bei der Veräußerung von Waren, an denen wir Miteigentumsanteile gem.  
Nr. VII 2.VII 2.VII 2.VII 2. haben, wird uns ein unserem Eigentumsanteil entsprechender Teil 
abgetreten. 
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5.  5.  5.  5.  Der Kunde ist berechtigt, Forderungen aus der Weiterveräußerung einzuziehen, es sei 

denn, wir widerrufen die Einziehungsermächtigung. Auf unser Verlangen ist er 
verpflichtet, seine Abnehmer sofort von der Abtretung an uns zu unterrichten - sofern 
wir das nicht selbst tun - und uns die zur Einziehung erforderlichen Auskünfte und 
Unterlagen zu geben, was ggf. die Nennung der Namen und Anschriften von 
Schuldnern und Baustellen beinhaltet. Zur weiteren Abtretung der Forderung ist der 
Käufer in keinem Falle berechtigt. 

 
6.6.6.6.  Soweit auf den Wert der Vorbehaltsware abgestellt wird, ergibt sich dieser aus unserem 

Rechnungsbetrag ( Faktura-Wert ). Wir verpflichten uns, auf Verlangen des Kunden die 
uns zustehenden Sicherheiten insoweit freizugeben, als ihr realisierbarer Wert die zu 
sichernden Forderungen um 10 % übersteigt. Die Auswahl der freizugebenden 
Sicherheiten obliegt uns. 

 
VIII. Allgemeine Haftungsbegrenzung:VIII. Allgemeine Haftungsbegrenzung:VIII. Allgemeine Haftungsbegrenzung:VIII. Allgemeine Haftungsbegrenzung:    
    
1.1.1.1.  Schadens- und Aufwendungsersatzansprüche des Kunden ( nachfolgend 

Schadensersatzansprüche ), gleich aus welchem Rechtsgrund, insbesondere wegen 
Verletzung von Pflichten aus einem Schuldverhältnis und aus unerlaubter Handlung, 
sind ausgeschlossen. 
Dies gilt nicht in Fällen der Übernahme einer Garantie oder eines Beschaffungsrisikos. 
Dies gilt ferner nicht, soweit wir zwingend haften, z.B. nach dem Produkthaftungsgesetz, 
in Fällen des groben Verschuldens, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder 
der Gesundheit, sowie der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Der 
Schadensersatzanspruch für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf 
den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit uns kein grobes 
Verschulden vorzuwerfen ist oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder 
der Gesundheit gehaftet wird. Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Käufers 
ist damit nicht verbunden. 

    
2.2.2.2.  Diese Regelung gilt für den Kunden entsprechend. 

 
IX. DatenschutzIX. DatenschutzIX. DatenschutzIX. Datenschutz    
    
Der Kunde wird hiermit davon informiert, dass wir die im Rahmen der Geschäftsbeziehung 
gewonnenen personenbezogenen Daten gemäß den Bestimmungen des 
Bundesdatenschutzgesetzes verarbeiten. 
 
X. ErfüX. ErfüX. ErfüX. Erfüllungsort, Gerichtsstand, anzuwendendes Recht:llungsort, Gerichtsstand, anzuwendendes Recht:llungsort, Gerichtsstand, anzuwendendes Recht:llungsort, Gerichtsstand, anzuwendendes Recht:    
    
1.1.1.1.  Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtsstand für Lieferungen und sowie sämtliche 

sich ergebenden Streitigkeiten ist, soweit der Kunde Kaufmann, juristische Person des 
öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist, der Sitz unserer 
Firma in 92224 Amberg. Wir sind jedoch berechtigt, den Kunden an seinem 
Gerichtsstand zu verklagen. 

    
2.2.2.2.  Die Vertragsbeziehungen regeln sich ausschließlich nach dem in der Bundesrepublik 

Deutschland geltenden Recht, unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. 


